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Protokoll zur 

Gemeindeversammlung 1/2013 
 
Freitag, 31. Mai 2013 
20.00 Uhr im Saal des Restaurants Gesellschaftshaus in Ennenda 
 
Vorsitzender: Gemeindepräsident Christian Marti, Glarus 
Anwesend: ca. 320 Stimmberechtigte 
Dauer: 20.00 – 21.45 Uhr 
 
 
 
 

Traktandum 1 

 

Begrüssung und Mitteilungen 
Gemeindepräsident Christian Marti begrüsst die Versammlungsteilnehmer im Namen des 
Gemeinderates zur Gemeindeversammlung im Saal des Restaurants Gesellschaftshaus in 
Ennenda. Er bedankt sich bei den zahlreichen Stimmberechtigten für ihr Erscheinen und 
richtet einen besonderen Willkommensgruss an die anwesenden Jungbürgerinnen und 
Jungbürger.  
 
Als Überleitung auf die einleitenden Worte weist der Vorsitzende auf eine neulich erschie-
nene Medienmeldung hin, wonach die Geburtenzahlen im Glarnerland seit drei Jahren im 
Steigen begriffen sind.  
 
Die einleitenden Gedanken widmet der Vorsitzende dem Thema "heranwachsen". Die Ge-
meinde Glarus befindet sich im dritten Lebensjahr. Damit ist das neue, gemeinsame Dach, 
unter dem zusammengelebt wird, im übertragenen Sinne noch quasi ein Kleinkind. Das 
gemeinsame Kind war für viele ein Wunschkind, für andere nicht. Das gemeinsame Kind 
entwickelt sich schnell, es zeigt seine Eigenschaften und Merkmale. Vieles an diesem Kind 
macht Freude, anderes weniger. Das gemeinsame Kind ist anstrengend, es fordert. Die 
pubertierenden Flegeljahre stehen aber noch bevor. Alle Personen, die in unterschiedli-
chen Funktionen in der Verantwortung für dieses gemeinsame Kind stehen, sei es als 
Stimmberechtigte, Mitarbeiterin, Mitglied der Geschäftsprüfungskommission oder eines 
anderen Gremiums, stellen sich den Herausforderungen des Heranwachsenden. 
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Was braucht diese junge Gemeinde, die mit einem noch jungen Kind zu vergleichen ist. 
Dies wird dasselbe sein, wie jedes Kind. Achtung, Respekt, Zuneigung und Wertschätzung. 
Eine aufbauende, tolerante Fehlerkultur, die ermutigt und die Freiräume zulässt. Ganz 
wichtig sind sicher auch Grenzen, eine wohlwollende Strenge sowie verlässliches und kon-
sequentes Handeln. 
 
Die Gemeinde wird durch Menschen gemacht, sie ist quasi ein Gemeinschaftsprodukt. Der 
Vorsitzende lädt deshalb die Anwesenden ein, sich gegenseitig mit Achtung und Respekt 
zu begegnen, fair zu kommunizieren, wo die Grenzen liegen, damit gemeinsam immer 
wieder ausgehandelt werden kann, wie der verlässliche Weg für die Entwicklung der Ge-
meinde und damit auch der Gemeinschaft aussieht. Dass nicht alles perfekt ist und Fehler 
vorkommen, liegt in der Natur der Sache. Es lohnt sich deshalb, eine konstruktive Fehler-
kultur zu leben, welche ein Weiterkommen und Entwicklung ermöglicht. Fehler sind Chan-
cen besser zu werden und helfen dem gemeinsamen Kind, egal ob Wunschkind oder nicht, 
im respektvollen, wertschätzenden Dialog auf die Beine. Immer im Vertrauen, dass die vie-
len Eltern, die das Kind hat, aus der jeweiligen individuellen Sicht nur das Beste für die 
Gemeinde wollen. 
 
Heute nicht mehr anwesend ist Frau Ruth Schubiger-Sighel, die Ehefrau von GR Roland 
Schubiger. Ruth Schubiger verstarb plötzlich und unerwartet am Abend des 15. Mai 2013. 
Am letzten Montag, dem 27. Mai 2013 haben wir zusammen mit Familie, Angehörigen und 
einer grossen Trauergemeinde von Ruth Abschied genommen. Der Vorsitzende entbietet 
seinem Kollegen, GR Roland Schubiger, und seiner Familie an dieser Stelle erneut die tief 
empfundene Anteilnahme von Bevölkerung, Rat, und Mitarbeitenden von Glarus. Unsere 
Gedanken mögen Roland und seine Familie in diesen Tagen des Abschieds stärken. 
 
Erneut werden an der heutigen Gemeindeversammlung wichtige Entscheide in Finanz- und 
Sachfragen getroffen. An der Vorbereitung der heutigen Versammlung haben zahlreiche 
Personen aus Gemeinderat, Geschäftsleitung, der Verwaltung, aber auch externe Partner 
mitgearbeitet. Der Vorsitzende bedankt sich bei allen Personen für ihr Engagement und die 
sehr konstruktive und kollegiale Zusammenarbeit. 
 
Der Gemeindepräsident erklärt die Versammlung für eröffnet. 
 
 

Organisatorische Hinweise 
 
Verwendung technischer Hilfsmittel 
Die anwesenden Medienvertreter werden herzlich willkommen geheissen. Die Versamm-
lung nimmt zustimmend Kenntnis, dass heute gemäss Art. 55 Abs. 3 des Gemeindegeset-
zes und Art. 18 der Gemeindeordnung Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden und für 
das Protokollieren der Verhandlungen ein Diktaphon verwendet wird. Weiter werden alle 
anwesenden Personen gebeten, auf das fotografieren und filmen mit mobilen Telefonen 
oder anderen Geräten für den Privatgebrauch zu verzichten. 
 
Antragstellung an der heutigen Versammlung 
Für Votanten steht vorne im Saal ein Rednerpult mit Mikrofon zur Verfügung. Personen, die 
sich an der Diskussion beteiligen wollen, werden ersucht nach vorne zu kommen und den 
Stimmrechtsausweis sowie Anträge in schriftlicher Form dem Gemeindeschreiber ab-
zugeben. Gemäss Art. 59 Abs. 4 GG ist immer zuerst ein Antrag zu formulieren, der dann 
kurz zu begründen ist. 
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Abstimmungsverfahren 
Gemäss Art. 63 Abs. 1 GG gilt ein Antrag des Gemeinderates dann als genehmigt, wenn 
aus dem Kreise der Versammlungsteilnehmer kein Änderungs- oder Ablehnungsantrag 
gestellt wird. 
Bei Anträgen der Stimmberechtigten wird eine Abstimmung durchgeführt. Gemäss Art. 64 
GG ermittelt der Vorsitzende die Mehrheit der Stimmenden durch Abschätzen. Ist das Mehr 
nicht offensichtlich, wird die Abstimmung wiederholt und die Stimmen werden durch die 
Stimmenzähler ausgezählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet bei Sachabstimmungen der 
Vorsitzende durch seinen Stichentscheid. Bei Stimmengleichheit bei einer Wahl entschei-
det das Los. 
 
Massnahmen für das Ermitteln der Abstimmungsergebnisse 
Die Stimmberechtigten werden gebeten, bei den Abstimmungen den pinken Stimmzettel 
deutlich hochzuhalten und zwar solange, bis der Vorsitzende das Mehr abgeschätzt hat 
oder bis der Stimmenzähler die ganze Reihe gezählt hat. Die Stimmenzähler werden die 
Sektoren reihenweise zählen und die Ergebnisse laut und deutlich melden. 
 
 
Anträge zuhanden einer nächsten Versammlung 
Der Gemeindepräsident fragt die Versammlung an, ob zuhanden einer nächsten Gemein-
deversammlung einen Antrag gestellt wird. Er weist in diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass Gemeindeversammlungsanträge Themen betreffen müssen, welche gemäss der 
kommunalen Gesetzgebung im Zuständigkeitsbereich der Stimmberechtigten liegen. An-
träge können auch unter dem Jahr bei der Gemeindekanzlei eingereicht werden. 
 
Es werden keine Anträge zuhanden einer nächsten Gemeindeversammlung eingereicht.   
 

Traktandenliste 
Die Traktandenliste und der Stimmrechtsausweis wurden den Stimmberechtigten rechtzei-
tig zugestellt. Die Traktandenliste wird in der unterbreiteten Fassung gutgeheissen. Der 
Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung ordnungsgemäss eingeladen wurde und 
beschlussfähig ist. 
 
Entschuldigt für die heutige Versammlung haben sich folgende Funktionsträger: 
 
- Peter Rufibach, Mitglied der Geschäftsprüfungskommission  
- Edith Marti, Stimmenzählerin 
 

Stimmenzähler und Sektoren 
Der Gemeindepräsident bedankt sich bei den Stimmenzählern für ihre Dienste.  
 
Die Sektorenzuteilung der Stimmenzähler sieht folgendermassen aus: 
(Der Vorsitzende bittet die Stimmenzähler aufzustehen und sich den Stimmberechtigten in 
ihrem Sektor kurz zu zeigen) 
 
für den Sektor A   Kaspar Becker (inkl. Podium GR & Presse) 
für den Sektor B   Hans Feldmann  
für den Sektor C   Ronald Leuzinger  
für den Sektor D   Albert Mächler  
für den Sektor E   Kurt Trümpi 
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für den Sektor F  Lucia Bühler-Chinni 
für den Sektor G   Kurt Süess 
für den Sektor H   Martin Seifritz 
 
Ersatz: keine 
 

Mitteilungen 

Informationen zu Anträgen an die Gemeindeversammlung 
Mit Antrag vom 29. Juni 2010 verlangte Herr Nicolas Marx, Glarus den vorläufigen Verzicht 
auf die Umsetzung der durch die damaligen Schulgemeinden anfangs 2010 erlassenen 
Rechtbote auf verschiedenen Schulanlagen. Der Antragsteller beantragte, dass zuerst 
verbindliche Regeln für die Benutzung aller Schulanlagen der neuen Gemeinde Glarus zu 
erarbeiten seien. In der Zwischenzeit konnte das der neuen Situation angepasste Regle-
ment zur sachgerechten Nutzung der Schulanlagen erarbeitet werden. Der Antragsteller 
konnte seine Anliegen in den Erarbeitungsprozess einbringen. Mit Schreiben vom 19. Feb-
ruar 2013 hat Herr Nicolas Marx seinen Antrag formell zurückgezogen.  
 
An der Gemeindeversammlung vom 1. Juni 2012 hat die BDP Glarus einen Antrag zur Än-
derung der Verordnung über die Siedlungsentwässerung der Gemeinde Glarus einge-
reicht. In verschiedenen Gesprächen zwischen Partei- und Gemeindeverantwortlichen 
konnte das Anliegen weiter präzisiert werden. Im Rahmen des gegenseitigen Austausches 
konnte auch festgestellt werden, dass der Abschluss der nun angelaufenen Nutzungspla-
nung ein guter Zeitpunkt ist, um das Abwasser-Reglement der Gemeinde einer ersten 
grundsätzlichen Überprüfung zu unterziehen. Für die Übergangszeit prüft der Gemeinderat 
aktuell den Spielraum für eine befristete Rabattierung der Abwasser-Grundgebühr, welche 
vor allem Stein des Anstosses ist. Vorgesehen ist eine Rabattierung ab dem laufenden 
Jahr. Alle Kundinnen und Kunden werden mit einem einer Akonto-Rechnung im Verlaufe 
des Jahres orientiert. Mit Schreiben vom 13. März 2013 hat die BDP Glarus, vertreten 
durch ihren Präsidenten, den eingereichten Antrag mit Blick auf die Überprüfung des Ab-
wasserreglements nach Abschluss der Nutzungsplanung und im Wissen der Arbeiten des 
Gemeinderates zur Rabattierung der Abwasser-Grundgebühr für die Übergangsjahre zu-
rückgezogen. 
 
Dienstjubiläen 
Der Gemeindepräsident gratuliert im Namen des Gemeinderates und der Geschäftsleitung 
folgenden 13 Mitarbeitenden der Gemeinde zu ihrem Dienstjubiläum, welches sie in der 1. 
Jahreshälfte 2013 feiern konnten. Er bedankt sich bei sämtlichen Jubilaren für die entge-
gengebrachte Treue und den Dienst an der Öffentlichkeit.  
10 Jahre:  

- Shenadije Berisha-Gavazaj, 01.02.2013, Reinigungspersonal 
- Sandra Galluccio-Meyer, 01.04.2013, Lehrperson Kindergarten 
- Christa De Mol-Elmer, 10.05.2013, Lehrperson Primarstufe 
- Katja Hofer-Tomio, 02.06.2013, Sachbearbeiterin Bau und Umwelt 

 
15 Jahre: 

- Bettina Zobrist, 01.05.2013, Lehrperson Kindergarten 
- Erich Brenner, 01.07.2013, Anlagewart 
- Christoph Zwicky, 27.07.2013, Sachbearbeiter Hochbau/Baupolizei 



 

Protokoll zur Gemeindeversammlung 1/2013 Seite 5/32 

 
20 Jahre: 

- Bruno Bossi, 01.01.2013, Abteilungsleiter Hochbau 
- Elisabeth Soleto-Reust, 13.02.2013, Reinigungspersonal 

 
25 Jahre:  

- Walter Wieland, 01.02.2013, Mitarbeiter Werkhof/Gärtner 
- Corinne Huser, 01.05.2013, Lehrperson Primarstufe 

 
30 Jahre: 

- Lisabeth Rios-Stüssi, 01.02.2013, Lehrperson Primarstufe 
- Filippa Wintsch, 28.03.2013, Reinigungspersonal 

 
35 Jahre:  

- Robert Bleisch, 01.04.2013, Lehrperson Real 
- Bruno Müller, 01.04.2013, Lehrperson Sekundarstufe 
- Patrizia Störi Bamert, 01.04.2013, Lehrperson Primarstufe 

 
Rochade Landrat 
Seit der letzten Gemeindeversammlung ist es in der Landratsdelegation der Gemeinde 
Glarus zu einem Wechsel gekommen. LR Ernst Disch, BDP, Ennenda hat seinen Rücktritt 
aus dem Glarner Landrat per Ende Mai 2013 bekannt gegeben. Auf der Liste der BDP Gla-
rus rückt Kaspar Becker, Ennenda/Ennetbühls nach. 
 
Der Gemeinderat dankt dem ausscheidenden Landratsmitglied für seine engagierten und 
wertvollen Dienste als Vertreter des Wahlkreises Glarus im Landrat und wünscht ihm für 
seine Zukunft alles Gute. Dem Nachrückenden gratuliert der Gemeinderat herzlich zur 
Wahl in den Glarner Landrat und wünscht ihm viel Erfolg und Befriedigung im anspruchs-
vollen Amt. 
 
Zwischenbericht Projekt Hochwasserschutz Linth 
Nach einem 30-jährigen Hochwasserereignis im August 2005 haben die damaligen Ge-
meinden Ennenda und Glarus 2007 die Planung eines gemeinsamen Hochwasserschutz-
projektes Linth initiiert. Nach Abschluss des Vorprojekts kam der neue Gemeinderat in sei-
ner Lagebeurteilung zum Schluss, dass das HWS-Projekt Linth weiterbearbeitet und zur 
Entscheidungsreife gebracht werden soll. Die Frühlings-Gemeindeversammlung 2012 ge-
nehmigte dazu am 1.6.2012 einen Planungskredit. Damit gaben auch die Stimmberechtig-
ten grünes Licht für die weiteren Arbeiten am HWS Linth. Der Planungsauftrag zur Ausar-
beitung eines Bauprojekts konnte an die Ingenieurgemeinschaft Marty Ingenieure, Ziegel-
brücke/Schubiger Bauingenieure, Hergiswil vergeben werden. Die weiteren Planungsarbei-
ten beinhalten auch die kritische Überprüfung des Vorprojekts. Die Projektverfasser haben 
im Herbst 2012 einen Paradigmenwechsel hin zur Strategie "Linthsohle nach unten und 
nicht Mauern nach oben" vorgestellt. Anfangs 2013 konnte diese neue Doktrin im Rahmen 
einer ganztägigen Begehung den Kantons- und Bundesinstanzen vor Ort vorgestellt wer-
den. Diese nahmen die Absicht, die Linthsohle quasi tiefer zu legen, positiv auf, da die 
neue Doktrin gegenüber dem bisherigen Ansatz mit hohen Mauern in der Güterabwägung 
überzeugender sei. 
Damit muss die Planung des HWS Linth völlig neu ausgerichtet werden. Die Abklärungen 
der Spezialbüros sind noch nicht abgeschlossen. Es ist primär zu prüfen, ob die Absen-
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kung der Linthwassersohle einen Einfluss auf den Grundwasserspiegel hat. Sollte dies der 
Fall sein, ist abzuschätzen, was das für Konsequenzen betreffend Setzungen auch von 
Bauwerken, etc. hat. Auch der Bereich der Grundwasserschutzzonen rund um die Wasser-
pumpwerke ist zu überprüfen. Der dritte Bereich, der überprüft werden muss, sind die alten 
Deponien (Altlasten). Der Fachbericht zu diesen Punkten wird für den Sommer 2013 erwar-
tet. Nachher ist auch der aktuelle Planungskredit zu überprüfen. Der Gemeinderat wird die 
Stimmberechtigten über dieses anspruchsvolle und wichtige Projekt an einer kommenden 
Gemeindeversammlung auf dem Laufenden halten resp. den Stimmberechtigten die not-
wendigen Anträge in ihrem Kompetenzbereich zur Beschlussfassung unterbreiten. 
 
Bautätigkeit in der Gemeinde Glarus 
Glarus ist einzigartig vielseitig und hat als kantonales Dienstleistungs-, Bildungs- und Kul-
turzentrum viel Potential. Die aktuellen Bauvorhaben, die bewilligt oder bereits im Bau sind 
zeugen davon. Total sind aktuell 147 Wohneinheiten bewilligt oder im Bau. Die Gemeinde-
verantwortlichen unterstützen die Bautätigkeit innerhalb der Leitlinien des kommunalen 
Richtplanes aktiv, um Glarus als bevorzugten Wohnstandort weiter zu fördern. Die Reali-
sierung neuer Bauvorhaben ist stets eine Gemeinschaftsleistung. Der Vorsitzende bedankt 
sich im Namen des Gemeinderates insbesondere bei Baubetroffenen für ihr Verständnis 
und ihr Entgegenkommen bei der Realisierung von Neubauten in der Nachbarschaft. 
 
Pächterwechsel Gesellschaftshaus Ennenda 
Seit dem 13. Mai 2013 sind Ron Hartog und Maria Zadravec die Gastgeber im Gesell-
schaftshaus Ennenda. Die beiden Wirtsleute freuen sich auf den Kontakt mit Vereinen und 
Gästen. Im Namen des Gemeinderates heisst der Vorsitzende Ron Hartog und Maria 
Zadravec herzlich willkommen im "GH" und wünscht den "jungen" Pächtern weiterhin einen 
schwungvollen Start und viel Erfolg. 
An Marcel und Erika Buntschu geht an dieser Stelle der beste Dank für Ihr Wirken im Ge-
sellschaftshaus Ennenda. 
 
Gratulation ans Kunsthaus Glarus 
Erneut darf sich das Kunsthaus Glarus über einen Erfolg freuen. Im Rahmen der Montags-
portraits portraitierte die NZZ mit Sabine Rusterholz Petko die initiative Direktorin des 
Kunsthauses Glarus. Durch jahrzehntelange Aufbauarbeit haben es die Verantwortlichen 
des Glarner Kunstvereins als Eigentümerin und Betreiberin des Kunsthaus' Glarus ver-
standen, das hiesige Kunsthaus dank einer aktiven Nachwuchsförderung und der Förde-
rung neuzeitlicher Kunst zu nationaler Bedeutung zu führen. Der Gemeinderat gratuliert 
den Verantwortlichen des Glarner Kunstvereins sehr herzlich zu diesem Erfolg, von dem 
der Standort Glarus als Kulturhauptort ebenfalls profitiert. 
 
Newsletter der Gemeinde 
Auf der Homepage der Gemeinde kann neben dem vielseitigen Informationsangebot auch 
ein Newsletter abonniert werden. Abonnenten werden direkt über alle neuen Mitteilungen 
der Gemeinde per Mail informiert. Notwendig sind eine E-Mailadresse und eine Anmeldung 
via Homepage, Menupunkt Mitteilungen. Der Newsletter ist eine gute Möglichkeit, um über 
alle Neuigkeiten aus dem Gemeindehaus rasch und unkompliziert informiert zu sein. 
 
Gedenken 
Seit der letzten Gemeindeversammlung sind zwei Persönlichkeiten verstorben, welche mit 
der Gemeinde Glarus resp. einer Vorgängerorgansiation eng verbunden waren. 
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Hans Peter Bollmann (31.12.1950 – 30.12.2012) verstarb am 30. Dezember 2012 viel zu 
früh einen Tag vor seinem 62. Geburtstag. Hans Peter Bollmann war seit seiner Wahl am 
22. Januar 2010 engagiertes Mitglied der Geschäftsprüfungskommission. Der Verstorbene 
hat in vielen weiteren Funktionen und Aufgaben unsere Gemeinde und Gesellschaft mitge-
prägt. Mit seiner fröhlichen, lebensbejahenden Art und seinen klaren Meinungen und An-
sichten konnte Hans Peter Wirkung erzielen und positive Entwicklungen in Gemeinde und 
Vereinen mitgestalten. 
 
aGP Dr. Konrad Auer (25.10.1922 – 28.2.2013) verstarb am 28. Februar 2013 im 91. Le-
bensjahr. Der Freisinnige Konrad Auer war ab 1964 Gemeinderat und zwischen 1971 und 
1984 Gemeindepräsident von Netstal. Konrad Auer hat sein Umfeld geprägt. Als verant-
wortungsbewusster, aktiver und charismatischer Unternehmer und Staatsbürger verkörper-
te er jenen seltener werdenden Menschenschlag, der sich sowohl in Wirtschaft, Armee und 
Politik überdurchschnittlich engagiert und verdient gemacht hat. Nicht, weil es seiner eige-
nen Profilierung dienen sollte, sondern aus einem innerem Antrieb der Gesellschaft dienen 
zu können. 
 
Der Vorsitzende bittet die Versammlung sich zum Gedenken an aGP Dr. Konrad Auer und 
Hans Peter Bollmann für eine Schweigeminute von den Sitzen zu erheben. Ebenfalls in 
dieses Gedenken mit einbezogen wird Ruth Schubiger-Sighel.  
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Traktandum 2 

 

Jungbürgeraufnahme  
Am Mittwoch, 15. Mai 2013 fand die diesjährige Jungbürgerfeier der Gemeinde Glarus 
statt, zu der sämtliche Jugendliche, die zwischen der Frühlingsgemeindeversammlung 
2012 und der Frühlingsgemeindeversammlung 2013 das 16. Altersjahr erreicht haben, ein-
geladen waren. Mit einem sportlichen und anregenden Programm lernten Jungbürger und 
Gemeindeverantwortliche die Dienstleistungen des Kantonsspitals Glarus näher kennen. 
Der Imbiss im Buchholzstübli bei Zita Freuler ermöglichte den unkomplizierten Austausch 
zwischen den jungen Stimmberechtigten und den anwesenden Gemeindeverantwortlichen. 
 
Der Vorsitzende heisst alle heute anwesenden Jungbürgerinnen und Jungbürger im Na-
men des Gemeinderates und aller anwesenden Stimmberechtigten herzlich willkommen. Er 
hofft, dass sich die Jungbürger auch dann aktiv in Politik und Gesellschaft engagieren, 
wenn es nicht direkt um den eigenen Nutzen geht. Die demokratischen Rechte sind welt-
weit einmalig. Deshalb macht es Sinn, die Rechte und Pflichten wahrzunehmen und an den 
Gemeindeversammlungen und der Landsgemeinde teilzunehmen und aktiv mit zu diskutie-
ren. Allerdings ist es auch so, dass man nicht immer zu den Gewinnern gehören kann, wo-
durch man sich aber nicht entmutigen lassen darf.  
 
Der Vorsitzende bittet die Stimmberechtigten, alle Jungbürgerinnen und Jungbürger mit 
einem warmen Applaus in den Kreis der Stimmberechtigten aufzunehmen. 
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Traktandum 3 

 

Wahl eines Mitgliedes der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 
Durch das Ableben von GPK-Mitglied Hans Peter Bollmann am 30. Dezember 2012 wurde 
ein Sitz in der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Glarus frei. Die Versammlung 
hat dem viel zu früh Verstorbenen zu Beginn der heutigen Gemeindeversammlung ge-
dacht. Der Gemeinderat verdankt an dieser Stelle die von Hans Peter Bollmann für unsere 
Gemeinde geleisteten Dienste erneut herzlich. 
 
Die Gemeindeversammlung hat heute auf der Grundlage von Art. 14 Abs. 2 der Gemein-
deordnung die entsprechende Ersatzwahl für den Rest der Amtsdauer 2010/2014 vorzu-
nehmen.  
 
Aus den Reihen der Versammlung wird kein Vorschlag gemacht. Die Wahl eines Mitglieds 
in die Geschäftsprüfungskommission wird daher an der nächsten Gemeindeversammlung 
erneut traktandiert.  
 
Der Vorsitzende stellt fest, dass die Geschäftsprüfungskommission mit dem Präsidenten 
und fünf Mitgliedern trotzdem handlungsfähig ist. Dies allerdings unter erschwerten Um-
ständen. Der Präsident der Geschäftsprüfungskommission gibt gerne Auskunft zu Fragen 
bezüglich Einsitzes in die Geschäftsprüfungskommission.  
Da es sich bei der Geschäftsprüfungskommission um die Aufsichtsbehörde des Gemeinde-
rates handelt, ist dieser nicht dazu legitimiert, allfällige Vorschläge zu machen. 
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Traktandum 4 

 

Genehmigung der Rechnung der Technischen Betriebe Glarus 
(tb.glarus) für das Jahr 2012 
Der Vorsitzende weist auf die Ausführungen zur Rechnung der tb.glarus für das Jahr 2012 
auf Seiten 7 bis 22 in den Versammlungsunterlagen hin. Gestützt auf Art. 11 Abs. 1 lit. a 
der Gemeindeordnung genehmigen die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung 
u.a. die Rechnungen der beiden Gemeindebetriebe. 
 
Die Rechnung der tb.glarus liegt in der Verantwortung des Verwaltungsrates der Techni-
schen Betriebe Glarus. Der Gemeinderat hat sich anlässlich seiner Sitzungen vom 28. 
März 2013 und 11. April 2013 mit der Rechnung der tb.glarus auseinandergesetzt. Der 
Gemeinderat konnte dabei feststellen, dass die tb.glarus aus finanzieller Sicht sehr gut für 
die zukünftigen Herausforderungen und Investitionen gerüstet sind. Im Rahmen des aus-
gearbeiteten Konzessionsvertrages erwartet deshalb der Gemeinderat als Eigentümerver-
treter von den tb.glarus, dass die notwendigen Investitionen in die wichtige Basisinfrastruk-
tur kontinuierlich und im nötigen Umfang getätigt werden.  
 
Aufgrund der sehr soliden Finanzsituation der tb.glarus sind aus Sicht des Gemeinderates 
für die kommenden Investitionen keine Anpassungen der äusserst attraktiven Stromtarife 
notwendig. Auf diese Art und Weise können Gemeinderat und Verwaltungsrat einen wichti-
gen Standortvorteil aktiv pflegen.  
 
Für einleitende Erläuterungen zur Jahresrechnung 2012 der tb.glarus erteilt der Vorsitzen-
de das Wort Reto Frey, Gemeindevizepräsident und Präsident des Verwaltungsrates der 
tb.glarus. 
 
 
Reto Frey, Gemeindevizepräsident und Präsident des tb.glarus-Verwaltungsrates 
Der Präsident des Verwaltungsrates der tb.glarus freut sich, dass er den Stimmberechtig-
ten im Namen des VR der tb.glarus die Jahresrechnung 2012 präsentieren und erläutern 
darf. Die Jahresrechnung 2012 der tb.glarus ist so aufgeteilt, dass zuerst die Investitionen, 
anschliessend die Erfolgsrechnung und zum Schluss der Zusammenzug der Kennzahlen 
sowie die Bilanz aufgeführt sind. 
 

Bei den Investitionen 2012 haben die tb.glarus anstelle der budgetierten 7.3 Mio. Franken 
nur etwas über 4 Mio. realisiert. Dies einerseits dadurch, dass der Ausbau des Kraftwerk 
Holenstein, für welches 2.3 Mio. budgetiert waren, erst im Jahre 2013 realisiert werden 
kann. Zusätzlich konnten im Jahre 2012 nicht alle geplanten Leitungen im Umfang von ca. 
1 Mio. Franken erneuert werden. Diese Investitionen sind auf die Folgejahre verschoben 
worden. 
 
Beim Neubau der Seilbahn Luchsingen wurde der budgetierte Betrag von 2.5 Mio. Franken 
um gut 400‘000.- überschritten. Einerseits musste für den Hochwasserschutz der neuen 
Talstation zusätzliche Massnahmen ergriffen werden und andererseits haben sich die Si-
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cherheitsvorschriften der IKS bezüglich Betriebs von Seilbahnen verschärft, was ebenfalls 
zu zusätzlichen Aufwendungen geführt hat. 
 
Erfreulicherweise konnte die neue Seilbahn planmässig im Oktober 2012 in Betrieb ge-
nommen werden und der offizielle Tag der Eröffnung findet am Samstag, 15. Juni 2013 
statt. Die tb.glarus laden alle herzlich zu diesem Anlass ein. 
 
Die Erfolgsrechnung 2012 der tb.glarus ist wiederum in die Sparten "allgemeine Verwal-
tung", "Elektrizitäts-, Kabelsignal-, Gas- und Wasserversorgung" gegliedert. 
 
Bei der allgemeinen Verwaltung halten sich die leicht gestiegenen Erträge gegenüber 
den ebenfalls gestiegenen Aufwendungen fast die Waage, sodass gegenüber dem Budget 
nur eine kleine Abweichung besteht. 
 
Bei der Sparte Elektrizitätsversorgung ist bei der Gegenüberstellung des Energiever-
kaufs mit dem Energieeinkauf ersichtlich, dass sich die Ertragssituation gegenüber dem 
Vorjahr zwar verbessert hat. Aufgrund der Nachkalkulation im Jahre 2011, welche bei der 
Energielieferung ein Minus von rund 1.4 Mio. CHF aufgewiesen hat, muss jedoch immer 
noch davon ausgegangen werden, dass diese Spartenrechnung noch nicht kostendeckend 
ist. 
 
Bei den Netznutzungskosten wurde im Jahre 2011 aufgrund des zu erwartenden Über-
schusses eine Rückstellung von CHF 630‘000.-gemacht, welche bei der Tarifberechnung 
2013 mitberücksichtigt wurde. 
 
Die Nachkalkulation hat jedoch ergeben, dass der Ertragsüberschuss bei den Netzkosten 
im Jahre 2011 CHF 1.05 Mio. betrug. Deshalb wird im Jahre 2012 noch der Differenzbetrag 
von CHF 420‘000.- für das Jahr 2011 zurückgestellt. 
 
Da der VR der tb.glarus davon ausgeht, dass auch für das Jahre 2012 bei den Netznut-
zungskosten mit einem Ertragsüberschuss in der Höhe von 1.05 Mio. zu rechnen ist, wurde 
auch diese Summe zurückgestellt. Somit ergeben sich die totalen Rückstellungen Über-
schuss Netzentgelt von 1.47 Mio. CHF.  
 
Diese Mehrerträge müssen von Gesetzes wegen bei der Tarifberechnungen der Netznut-
zung innerhalb der nächsten drei Jahre berücksichtigt werden und können den Kunden 
nicht zurückbezahlt werden. 
 
Die Bundesabgaben für SDL und KEV sollten bei der Gegenüberstellung von Ertrag und 
Aufwand in etwa ein Nullsummenspiel ergeben, da die tb.glarus diese Abgaben bei den 
Kunden einfordert und dem Bund fast 1:1 weiterleitet. 
 
Der Bund hat rückwirkend ab dem Jahre 2009 auf die Einforderung der SDL-Abgabe für 
die Konzessionsenergie verzichtet und den tb.glarus einen Betrag von rund CHF 527‘000.- 
rückerstattet. 
 
Da der VR der tb.glarus der Ansicht ist, dass diese Abgaben den Kunden und nicht den 
tb.glarus gehören, wurde eine Rückstellung in der Höhe von CHF 550‘000.- für die SDL auf 
Konzessionsenergie gemacht. In welcher Form diese zuviel eingezogene Gebühr den 
Kunden rückerstattet wird, wird im Jahre 2013 noch kommuniziert. 



 

Protokoll zur Gemeindeversammlung 1/2013 Seite 12/32 

 
Bei der Kabelsignalversorgung gab es aufgrund der geänderten Rückerstattung der UPC 
Cablecom an die Kabelnetzbetreiber eine Umschichtung zwischen Signalbeschaffung und 
Ertrag aus Signalabgabe. Ausserdem führten die geringeren Investitionen zu niedrigeren 
Abschreibungen. 
 
Aufgrund der ebenfalls niedrigen Abschreibungen bei der Gasversorgung gegenüber dem 
Budget konnte hier ein höherer Betriebsertrag als budgetiert erwirtschaftet werden. Dies 
hat zur Folge, dass die tb.glarus ihren Kunden für den Gasbezug 2012 Rückzahlungen in 
der Höhe von rund CHF 120'000.-- machen kann. 
 
Bei der Spartenrechnung Wasserversorgung ergaben sich gegenüber dem Budget inner-
halb der Aufwandpositionen zwar einzelne Verschiebungen, durch die markant höheren 
Erträge konnte das Betriebsergebnis auf über CHF 300‘000.- gesteigert werden.  
 
Nun möchte ich noch auf die ausgewiesen Rückstellungen für Bau und Erneuerung von 
CHF 1.78 Mio. in der konsolidierten Erfolgsrechnung eingehen. Der VR der tb.glarus hat 
die anlässlich der Budgetpräsentation 2013 gezeigte Investitionsplanung ergänzt. Aufgrund 
dieser planen die tb.glarus in den nächsten 5 Jahren Investitionen in der Höhe von rund 62 
Mio. CHF. Bei der Elektrizitätsversorgung stehen die laufenden Netzerneuerungen, der 
Ausbau oder die Neuplanung der Wasserkraftwerke sowie der Ersatz und die Erneuerung 
der Trafostationen sowie der Verteilkabinen an. 
 
Der Ausbau der Gasversorgung nach Glarus Süd verlangt, bedingt durch die Gewinnung 
von Neukunden, entsprechende Investitionen in diesem Segment.  
 
Bei der Kabelsignalversorgung stehen weitere Ausbauten im Bereich Glasfaserverbindung 
sowie bei der Wasserversorgung die Umsetzung der Massnahmen des GWP mit der Zu-
sammenlegung der Leitungen im Versorgungsgebiet an. 
 
Beim Zusammenzug der Kennzahlen auf der Seite 19 im Bulletin ist ersichtlich, dass der 
budgetierte Cashflow von gut 3.6 Mio. mit realisierten 5.9 Mio. deutlich übertroffen werden 
konnte. Somit konnte die Mindestzielgrösse von 4.5 Mio. übertroffen werden.   
 
Betreffend Abgaben der tb.glarus an die Gemeinde Glarus konnte auch für das Jahr 
2012 zwischen dem VR der tb.glarus und dem Gemeinderat Glarus wiederum eine Eini-
gung befunden werden. Aufgrund des sehr guten Geschäftsjahrs 2012 der tb.glarus betra-
gen die Abgaben insgesamt rund 1.19 Mio. CHF, was in etwa der Höhe des Jahres 2011 
entspricht. 
 
Ab dem Budget 2013 bildet der gemeinsam ausgearbeitete Konzessionsvertrag die Basis 
für die Abgeltung der tb.glarus an die Gemeinde Glarus. 
 
Der VR-Präsident der tb.glarus hofft, dass er den Stimmberechtigten einen Überblick über 
das vergangene Geschäftsjahr sowie die entsprechenden Erläuterungen bezüglich der 
Jahresrechnung 2012 der tb.glarus geben konnte und bittet die Anwesenden im Namen 
des VR der tb.glarus, den beiden Anträgen zuzustimmen  
 
Zum Abschluss dankt der VR-Präsident im Namen des VR der tb.glarus den Stimmberech-
tigten für deren Aufmerksamkeit und das Vertrauen. 
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Der Vorsitzende weist auf den vorliegenden positiv lautenden Revisionsbericht der 
tb.glarus hin. Dieser ist auf S. 21 und 22 im Memorial abgebildet.  
 
 
Antrag von Gemeinderat, Verwaltungsrat und Geschäftsprüfungskommission an die 
Gemeindeversammlung 
 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung 
in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsrat der tb.glarus wie folgt zu beschliessen: 
 
1. Die Gewinnausschüttung aus der Erfolgsrechnung der tb.glarus 2012 an die Gemeinde 

Glarus wird gestützt auf Art. 19 der Werkordnung auf insgesamt CHF 200'000 festge-
setzt. 

 
2. Die Rechnung der tb.glarus für das Jahr 2012 wird gestützt auf Art. 11 Abs. 1 lit. a der 

Gemeindeordnung genehmigt. 
 
Die Geschäftsprüfungskommission beantragt ihrerseits den Stimmberechtigten, die Jahres-
rechnung 2012 der tb.glarus zu genehmigen. 
 
Beratung Rechnung tb.glarus 2012 
Für Rednerinnen und Redner steht vorne im Saal ein Rednerpult zur Verfügung. Der Vor-
sitzende bittet bei Antragstellung oder Fragen jeweils die Seitenzahl der Rechnungsunter-
lage zu nennen, auf welche sich ihr Votum bezieht. Zudem sollen die Stimmberechtigten 
immer zuerst den Antrag bekannt geben und diesen anschliessend begründen (Art. 59 
GG). Der Vorsitzende ersucht die Votanten ihr Skript dem Gemeindeschreiber zu Handen 
des Protokolls abzugeben. 
 
Die Genehmigung der Rechnungen stellt für die Stimmberechtigten eine wichtige Aufgabe 
dar. Der Vorsitzende geht deshalb davon aus, dass Eintreten auf die Rechnung 2012 un-
bestritten ist. Es wird kein Rückweisungsantrag für das ganze Geschäft gestellt. 
 
Zur Beratung der tb.glarus Rechnung 2012 schlägt der Vorsitzende der Versammlung fol-
gendes Vorgehen vor. Zuerst wird die Investitionsrechnung beraten. Anschliessend folgt 
die Erfolgsrechnung 2012 der tb.glarus. In einem dritten Schritt kann das Wort zur 
Schlussbilanz per 31.12.2012 der tb.glarus auf Seite 16 der Versammlungsunterlagen ver-
langt werden. Abschliessend werden die Anträge des Gemeinderates zur Diskussion ge-
stellt und die Gemeindeversammlung entscheidet darüber.  
 
Die Gemeindeversammlung erklärt sich stillschweigend mit diesem Vorgehen einverstan-
den.  
 
 
Für die Beratung der Investitionsrechnung 2012 der tb.glarus weist der Vorsitzende auf 
die Seiten 11 und 12 der Versammlungsunterlagen hin. Das Wort zur Investitionsrechnung 
2012 der tb.glarus wird nicht verlangt.  
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Für die Beratung der Erfolgsrechnung 2012 der tb.glarus weist der Vorsitzende auf die 
Seite 13 der Versammlungsunterlagen hin. Das Wort zur Erfolgsrechnung 2012 der 
tb.glarus wird nicht verlangt. 
 
Das Wort zur Schlussbilanz der tb.glarus per 31.12.2011 abgebildet auf Seite 20 der 
Versammlungsunterlagen wird nicht verlangt.  
 
Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 
Der Vorsitzende leitet zu den Anträgen des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 
über, welche auf Seite 10 der Versammlungsunterlagen zu finden sind.  
 
 

Die Gemeindeversammlung stimmt der Gewinnausschüttung von insgesamt CHF 200'000.- 
aus der Erfolgsrechnung der tb.glarus 2012 an die Gemeinde Glarus gestützt auf Art. 19 
der Werkordnung stillschweigend zu. 

 
 

Die Rechnung der tb.glarus für das Jahr 2012 wird gestützt auf Art. 11 Abs. 1 lit. a der Ge-
meindeordnung stillschweigend genehmigt. 

 
 
 
Der Gemeindepräsident bedankt sich abschliessend bei den Stimmberechtigten und Kun-
den für das Vertrauen. Weiteren Dank gebührt der GPK, der Revisionsstelle, dem Verwal-
tungsrat und der Geschäftsleitung sowie den Mitarbeitenden der tb.glarus.   
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Traktandum 5 

 

Genehmigung der Rechnung der Alters- und Pflegeheime Glarus 

(APG) für das Jahr 2011 
 

Der Vorsitzende weist auf die Ausführungen zur Rechnung der APG für das Jahr 2012 auf 
Seiten 23 bis 29 in den Versammlungsunterlagen hin. Gestützt auf Art. 11 Abs. 1 lit. a der 
Gemeindeordnung genehmigen die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung u.a. 
die Rechnungen der beiden Gemeindebetriebe. 
 
Die Rechnung der APG liegt in der Verantwortung des Verwaltungsrates der APG. Der 
Gemeinderat hat sich anlässlich seiner Sitzung vom 21. März 2013 mit der Rechnung der 
APG auseinandergesetzt. Kompetenzgemäss hat der Gemeinderat die Jahresrechnung 
der APG zur definitiven Beschlussfassung an die Gemeindeversammlung weiter geleitet. 
 
Für einleitende Erläuterungen zur Jahresrechnung 2012 der APG erteilt der Vorsitzende 
GR Priska Geyer, Präsidentin des APG-Verwaltungsrates das Wort. 
 
Priska Geyer, Gemeinderätin und Verwaltungsratspräsidentin der APG 
Gerne benutzt die VR-Präsidenten der Alters- und Pflegeheime Glarus (APG) die Möglich-
keit zur Jahresrechnung 2012 ein paar einführende Worte an die Stimmberechtigten zu 
richten.  
 
Einem Gesamtaufwand von rund Fr. 12'926'000.-- steht ein Gesamtertrag von rund  
Fr.12'878'000.-- gegenüber, das ergibt Mehrausgaben von rund Fr. 48'000.--. 
 
Nebst den Ausführungen zur Rechnung auf Seite 23 ist zu erwähnen, dass für das Jahr 
2012 die Abschreibungen auf Mobilien und Immobilien nach den Richtlinien der Curaviva 
budgetiert wurden. Der Regierungsrat hat im November 2012 für alle Heime einheitliche 
Abschreibungsrichtlinien festgesetzt. Die Umsetzung dieser Richtlinien bereits bei der 
Rechnung 2012 führt zu Mehrabschreibungen von gegen Fr. 430'000.-- gegenüber dem 
Budget 2012. 
Unter Berücksichtigung der vorerwähnten Sachlage, darf gesagt werden, dass der Rech-
nungsabschluss 2012 der APG erfreulich ist und das, obwohl seit dem 1.1.2011 die Taxen 
in den APG-Heimen nicht erhöht wurden. Festgehalten werden darf an dieser Stelle auch, 
dass bei einem Vergleich der Hotellerie-, Pflege- und Betreuungstaxen in der deutschen 
Schweiz, sich die Taxen der APG-Betriebe im unteren Bereich bewegen. 
 
Zur Investitionsrechnung ist zu sagen, dass die vorgesehenen Projektstudien im Jahre 
2012 nicht umgesetzt wurden. Die Ansprüche an die Betagtenpflege sind sehr im Wandel. 
Nebst den Demenzerkrankungen, welche weiterhin stark zunehmen, sind Palliation, Multi-
morbidität, Gerontologie, und Gerontopsychiatrie die Herausforderungen der künftigen Be-
tagtenpflege. Um den kommenden Anforderungen gewachsen zu sein und nachhaltige 
Entscheide treffen zu können, setzt sich der VR zurzeit mit der Entwicklung der APG aus-
einander. Erst nach Vorliegen dieser Resultate werden die entsprechenden Projekte auf-
gegleist.  
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Die VR-Präsidentin der APG bittet die Stimmberechtigten, die Rechnung der APG wie vor-
liegend zu genehmigen und dankt dafür. 
 
Gerne benutzt sie die Gelegenheit um an dieser Stelle allen Angestellten der Alters- und 
Pflegeheime Glarus für ihren engagierten Einsatz zum Wohl der betagten Bewohnern und 
Bewohnerinnen öffentlich zu danken. Sie leisten tagtäglich rund um die Uhr, samstags und 
sonntags wertvolle und sehr gute Arbeit.  
 
 
Der Vorsitzende weist auf den positiv lautenden Revisionsbericht zur Jahresrechnung auf 
Seiten 29 der Versammlungsunterlagen hin.  
 
 
Antrag von Gemeinderat, Verwaltungsrat und Geschäftsprüfungskommission an die 
Gemeindeversammlung 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, 
in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsrat der Alters- und Pflegeheime Glarus (APG), 
wie folgt zu beschliessen: 
 

Die Rechnung der Alters- und Pflegeheime Glarus (APG) für das Jahr 2012 wird ge-
stützt auf Art. 11 Abs. 1 lit. a der Gemeindeordnung genehmigt. 

 
Die Geschäftsprüfungskommission beantragt ihrerseits den Stimmberechtigten, die Jahres-
rechnung 2012 der APG zu genehmigen. 
 
 
Beratung APG-Rechnung 2012 
Die Genehmigung der Rechnungen stellt für die Stimmberechtigten eine wichtige Aufgabe 
dar. Der Vorsitzende geht deshalb davon aus, dass Eintreten auf die Rechnung 2012 un-
bestritten ist. Es wird kein Rückweisungsantrag für das ganze Geschäft gestellt. 
 
Der Vorsitzende macht die Gemeindeversammlung darauf aufmerksam, dass ein Rückwei-
sungsantrag als Ordnungsantrag zu jedem Zeitpunkt der Beratungen zur APG-Rechnung 
2012 eingebracht werden kann. 
 
Zur Beratung der APG-Rechnung 2012 schlägt der Vorsitzende der Versammlung folgen-
des Vorgehen vor. Zuerst wird die Investitionsrechnung beraten. Anschliessend folgt die 
Erfolgsrechnung 2012 der APG. In einem dritten Schritt kann das Wort zur Schlussbilanz 
per 31.12.2012 der APG auf Seite 28 der Versammlungsunterlagen verlangt werden. Ab-
schliessend werden die Anträge des Gemeinderates zur Diskussion gestellt und die Ge-
meindeversammlung entscheidet darüber. 
 
Die Gemeindeversammlung erklärt sich stillschweigend mit diesem Vorgehen einverstan-
den.  
 
Für die Beratung der Investitionsrechnung 2012 der APG weist der Vorsitzende auf die 
Seite 27 der Versammlungsunterlagen hin. Das Wort zur Investitionsrechnung 2011 der 
APG wird nicht verlangt.  
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Für die Beratung der Erfolgsrechnung 2012 der APG weist der Vorsitzende auf die Sei-
ten 25 der Versammlungsunterlagen hin. Das Wort zu Erfolgsrechnung 2012 der APG wird 
nicht verlangt.   
 
Das Wort zur Schlussbilanz der APG per 31.12.2012 abgebildet auf Seite 28 der Ver-
sammlungsunterlagen wird nicht verlangt.  
 
 
Der Vorsitzende leitet zum Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung über, 
welcher auf Seite 24 der Versammlungsunterlagen zu finden ist. Das Wort wird nicht ver-
langt.  
 

Die Rechnung der Alters- und Pflegeheime Glarus (APG) für das Jahr 2012 wird gestützt 
auf Art. 11 Abs. 1 lit. a der Gemeindeordnung stillschweigend genehmigt. 

 
 
Der Gemeindepräsident bedankt sich abschliessend bei den Stimmberechtigten für das 
Vertrauen. Weiteren Dank gebührt der GPK, der Revisionsstelle, dem Verwaltungsrat und 
der Geschäftsleitung der APG sowie den Mitarbeitenden der APG und den Bewohnerinnen 
und Bewohnern.  
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Traktandum 6 

 

Genehmigung der Rechnung der Gemeinde Glarus für das Jahr 2012 
 

Der Vorsitzende weist auf die Ausführungen zur Rechnung der Gemeinde Glarus auf den 
Seiten 30 bis 46 der Versammlungsunterlagen hin. Gestützt auf Art. 11 Abs. 1 lit. a der 
Gemeindeordnung liegt die Genehmigung der Jahresrechnung der Gemeinde im Zustän-
digkeitsbereich der Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung. 
 
Zusammenfassung Jahresabschluss 2012 
Die Jahresrechnung 2012 der Gemeinde Glarus schliesst bei einem Gesamtaufwand von 
CHF 48,5 Mio. und einem Gesamtertrag von CHF 45,3 Mio. mit einem Aufwandüberschuss 
von CHF 3,2 Mio. ab. Im Vorjahr konnte dank ausserordentlicher Erträge ein Ertragsüber-
schuss von CHF 3,5 Mio. erreicht werden. Das Budget 2012 sah einen Aufwandüber-
schuss von CHF 1,8 Mio. vor. Die direkt beeinflussbaren Aufwandspositionen liegen ge-
samthaft unterhalb des Budgets. Mit CHF 24,3 Mio. liegt der Personalaufwand rund 
230'000.- unter Budget. Und auch der Sach- und übrige Betriebsaufwand liegt CHF 
23'000.- unter den Budgetzahlen. Mit Ausnahme der Steuern übertraf auch der Ertrag die 
Erwartungen gemäss den Budgetzahlen 2012. Die grösste Differenz zwischen Budget und 
Jahresrechnung liegt beim Steuerertrag. Der budgetierte Fiskalertrag von 31,8 Mio. konnte 
nicht erreicht werden. Der effektive Fiskalertrag 2012 beträgt CHF 28,7 Mio. und liegt somit 
mit CHF 3,1 Mio. deutlich unter dem Budget. 
Die Nettoinvestitionen belaufen sich 2012 auf CHF 3,8 Mio. Bei Abschreibungen von CHF 
3,3 Mio. resultiert ein Gesamt-Cash-Flow von CHF 870'000. Damit beträgt der Selbstfinan-
zierungsgrad der Investitionen nur 22,6 Prozent. Das Nettovermögen der Gemeinde be-
trägt Ende 2012 CHF 15,1 Mio., was einem sehr guten Wert von CHF 1'235.- pro Einwoh-
ner entspricht. 
 
Beurteilung der Finanzsituation der Gemeinde durch den Gemeinderat 
Insgesamt ist die Finanzsituation der Gemeinde Glarus gut. Sie kann zusammenfassend 
wie folgt charakterisiert werden: 
� Stärken: gesunde, sehr solide Bilanz, tragbare Verschuldung, intakte Netto-

Vermögenssituation 
� Herausforderungen: unausgeglichene Erfolgsrechnung, grosse Unsicherheiten infolge 

der grossen Veränderungen 
 
Der Gemeinderat stellt fest, dass nach einem sehr guten Rechnungsabschluss 2011 die 
Gemeinde Glarus wie erwartet 2012 rote Zahlen verbuchen muss.  
Die Erfolgsrechnung ist nicht im Gleichgewicht. Dies trotz der Realisierung der Fusionsdi-
vidende in der Höhe von rund CHF 6 Mio. und den realisierten Sparmassnahmen in Millio-
nenhöhe in den Jahresrechnungen 2011 und 2012 sowie im Budget 2013. Der Finanz-
haushalt der Gemeinde Glarus leidet unter einem ausgewiesenen Ertragsproblem. Dies 
zeigt sich z.B. darin, das ohne erneute Sparmassnahmen im Jahr 2012 und die weitere 
Entlastung der Aufwandseite im Rechnungsjahr 2012 ein Aufwandüberschuss von CHF 4,9 
Mio. (Ist CHF 3,2 Mio.) entstanden wäre. Dieses Szenario konnte dank dem sparsamen 
Umgang aller Beteiligten mit den zur Verfügung stehenden Mitteln vermieden werden. 
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Der Rechnungsabschluss 2012 zeigt den Verantwortlichen ebenfalls deutlich, dass die 
bisher umgesetzten Spar- und Synergiemassnahmen nicht ausreichen, um die Erfolgs-
rechnung mittelfristig ins Gleichgewicht zu bringen.  
 
Weg zu einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung 
Der Gemeinderat will die gute Finanzlage der Gemeinde erhalten. Anlässlich seiner Klau-
sur im April 2013 hat der Gemeinderat folgenden Weg zur nachhaltigen Sanierung der Er-
folgsrechnung erarbeitet: 
� Sanierung der Erfolgsrechnung bis ins Jahr 2017. Damit kann die Vorgabe des Finanz-

haushaltgesetzes, welches eine mittelfristig ausgeglichene Rechnung fordert, erreicht 
werden. 

� Definition folgender finanzpolitischer Steuerungswerten: 
- Selbstfinanzierungsgrad ab 2018: 80 Prozent (R2012: 22,6%) 
- Mindestausstattung Eigenkapital: CHF 30 Mio. (R2012: 52,8) 
- Nettoschuld pro Einwohner: max. CHF 1‘000 

(R2012: Nettovermögen pro Kopf von CHF 1'235.-) 
� Einleitung einer Aufgabenüberprüfung und einer Verzichtsplanung: Entlastung der Er-

folgsrechnung durch Aufgabenverzicht und weiterer Einsparungen in der Grössenord-
nung von total rund CHF 1,2 Mio. in den nächsten 4 Jahren. 

� Steigerung der Nebenerträge um total rund CHF 800'000.- in den nächsten vier Jahren. 
� Erhöhung des Gemeindesteuerfusses von 60% auf 63% nach dem Modell 1 + 2. Damit 

kann der Fiskalertrag zur Sicherung verschiedener Aufgaben und Leistungen der Ge-
meinde um rund CHF 1,4 Mio. erhöht werden. Um einen Prozentpunkt kann der Ge-
meindesteuerfuss erhöht werden, ohne dass dies zu einer Mehrbelastung für Einwoh-
ner und Wirtschaft führt. Die Landsgemeinde hat den Kantonssteuerfuss ab dem Jahr 
2014 um 1 Steuerprozent gesenkt.  

 

Um die Erfolgsrechnung zu sanieren ist nach Ansicht des Gemeinderates ein ausgegliche-
ner Mix zwischen ausgaben- und einnahmenseitigen Massnahmen anzustreben. Der Ge-
meinderat nimmt deshalb eine moderate Steuererhöhung von zusätzlichen 2 Prozentpunk-
ten in Aussicht. Orientierungspunkt ist dabei, dass rund die Hälfte der Steuersenkung per 
1.1.2010 bei den Bürgern verbleiben soll und die andere Hälfte zur Vermeidung eines ü-
bermässigen Leistungsabbaus bei den öffentlichen Dienstleistungen eingesetzt werden 
soll. Damit kann aus Sicht des Gemeinderates ein Attraktivitätsverlust vermieden werden, 
ohne die Steuerzahlenden übermässig zu belasten. Die aktuelle Steuerposition des Glar-
nerlandes erlaubt eine moderate Steuererhöhung, um damit andere Standortvorteile zu 
erhalten. 
Dies besonders auch mit Blick auf die tiefen Lebenshaltungskosten in Glarus. 
Der Gemeinderat hat die entsprechenden Aufträge erteilt und wird die Terminierung der 
verschiedenen Massnahmen in den nächsten Monaten und Jahren festlegen. Zur Sicher-
stellung der Koordination führt der Gemeinderat auch Gespräche mit den Verantwortlichen 
des Kantons und der beiden anderen Gemeinden. 
Dem Gemeinderat ist es weiter an grosses Anliegen, die Stimmberechtigten in die weiteren 
Arbeiten zur Sanierung der Erfolgsrechnung einzubeziehen. Deshalb erfolgt heute auch 
diese exakte Information. Anlässlich der Herbst-Gemeindeversammlung wird der Gemein-
derat den Stimmberechtigten erste konkrete Massnahmen bezüglich Aufgabenverzicht und 
Ertragssteigerungen zur Beratung und Entscheidung vorlegen. 
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Revision der Jahresrechnung 
Die durch die GPK beauftragte externe Revisionsstelle Provida Wirtschaftsprüfung AG, 
Frauenfeld hat die Jahresrechnung 2012 geprüft. Der Revisionsbericht liegt zuhanden der 
GPK und der Gemeindeversammlung vor. Der Revisionsbericht ist im Memorial auf den 
Seiten 45 und 46 abgedruckt. 
 
Das Prüfurteil lautet positiv, die externe Revisionsgesellschaft empfiehlt, die Jahresrech-
nung 2012 der Gemeinde Glarus zu genehmigen. 
 
Anlässlich der Schlussbesprechung zur Revision, an der Vertreter von GPK, Gemeinderat 
und Geschäftsleitung teilgenommen haben, konnten verschiedene, wertvolle Hinweise dis-
kutiert werden. 
 
Auch die GPK erstattet auftragsgemäss den Stimmberechtigten Bericht über die ihrige Prü-
fung zur Amtsführung der Gemeindeverantwortlichen. Ihr Bericht ist im Memorial auf Seite 
4 abgedruckt. Die GPK begleitet die Arbeit der zuständigen Organe konstruktiv und konti-
nuierlich. Im Namen des Gemeinderates dankt der Vorsitzende der GPK für ihre wohlwol-
lende Begleitung, den intensiven wie lehrreichen Austausch und die jeweiligen Hinweise, 
welche in der täglichen Arbeit als wertvolle Impulse dienen. Herzlichen Dank. 
 
 
Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 
Gestützt auf diese Ausgangslage beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung 
folgenden Anträgen zuzustimmen: 
 

1. Die Gemeindeversammlung nimmt von den Kreditüberschreitungen Kenntnis und 
erteilt dem Gemeinderat gemäss Artikel 52 Absatz 3 des Finanzhaushaltgesetzes 
Entlastung.  

2. Die Jahresrechnung 2012 der Gemeinde Glarus mit einem Aufwandüberschuss 
von CHF 3'213'371.77 wird gestützt auf Art. 11 Abs. 1 lit. a der Gemeindeordnung 
genehmigt. 

 
Revisionsstelle und Geschäftsprüfungskommission beantragen den Stimmberechtigten 
ebenfalls die Jahresrechnung 2012 der Gemeinde Glarus zu genehmigen. 
 
 
Beratung Jahresrechnung 2012 
Die Genehmigung der Jahresrechnungen stellt für die Stimmberechtigten eine wichtige 
Aufgabe dar. Der Vorsitzende geht deshalb davon aus, dass Eintreten auf die Jahresrech-
nung 2012 der Gemeinde Glarus unbestritten ist. Falls jemand einen Rückweisungsantrag 
für das ganze Geschäfte stellen möchte, soll er das jetzt machen. 
 
Es wird kein Rückweisungsantrag gestellt.  
 
Zur Beratung der Jahresrechnung 2012 der Gemeinde Glarus schlägt der Vorsitzende der 
Versammlung folgendes Vorgehen vor. Zuerst wird die Investitionsrechnung beraten. An-
schliessend folgt die Beratung der Erfolgsrechnung 2011 der Gemeinde. In einem dritten 
Schritt kann das Wort zur Schlussbilanz per 31.12.2011 der Gemeinde oder zu den Kenn-
zahlen verlangt werden. In einem vierten Schritt stehen die Unterlagen zum Brigitte Kun-
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dert-Fonds und zum Dr. Rudolf Stüssi-Fonds zur Diskussion. Abschliessend wird der An-
trag des Gemeinderates zur Diskussion gestellt.  
 
Die Gemeindeversammlung erklärt sich stillschweigend mit diesem Vorgehen einverstan-
den.  
 
Für die Beratung Investitionsrechnung 2012 der Gemeinde weist der Vorsitzende auf 
Seite 40 der Versammlungsunterlagen hin. Das Wort zu Investitionsrechnung 2012 wird 
nicht verlangt.  
 
Für die Beratung Erfolgsrechnung 2012 der Gemeinde weist der Vorsitzende auf die 
Seiten 35 ff. hin. Kreditüberschreitungen gemäss Finanzhaushaltgesetz sind auf Seite 35 
abgebildet. Das Wort zur Erfolgsrechnung wird nicht verlangt.  
 
Für die Beratung Bilanz der Gemeinde sind die Unterlagen auf Seiten 41 und 42 der Ver-
sammlungsunterlagen beizuziehen. Auch hier gibt es keine Wortmeldung.  
 
Für die Beratung der Jahresrechnungen und der Revisionsberichte des Brigitte Kundert-
Fonds und zum Dr. Rudolf Stüssi-Fonds sind die Unterlagen auf Seiten 47 - 50 im Me-
morial abgedruckt. Das Wort hierzu wird nicht verlangt.  
 
Der Vorsitzende stellt die Anträge des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung, wel-
che auf Seite 34 der Versammlungsunterlagen ersichtlich sind, zur Diskussion. Das Wort 
wird nicht verlangt.  
 
 

Die Gemeindeversammlung nimmt von den Kreditüberschreitungen Kenntnis und erteilt 
dem Gemeinderat gemäss Artikel 52 Absatz 3 des Finanzhaushaltgesetzes Entlastung. 

 
Der Vorsitzende bedankt sich bei den Stimmberechtigten für diese Entlastung gemäss Fi-
nanzhaushaltgesetz.   
 

Die Jahresrechnung 2012 der Gemeinde Glarus mit einem Aufwandüberschuss von CHF 
3'213'371.77 wird gestützt auf Art. 11 Abs. 1 lit. a der Gemeindeordnung stillschweigend 
genehmigt. 

 
 
 
Der Gemeindepräsident bedankt sich abschliessend bei den Stimmberechtigten für das 
Vertrauen. Weiteren Dank gebührt der GPK, der Revisionsstelle, dem Gemeinderat, der 
Geschäftsleitung sowie den Mitarbeitenden der Gemeinde Glarus. 
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Traktandum 7 

 

Gemeindeversammlungsantrag von drei Stimmberechtigten zum The-
ma „Grundsatzentscheide vors Volk“ 
 
Der Vorsitzende stützt sich bei diesem Geschäft auf die Ausführungen auf Seiten 51 bis 52 
in den Versammlungsunterlagen. Die Gemeindeversammlung entscheidet heute über das 
weitere Verfahren bezüglich Bearbeitung eines Antrages dreier Stimmberechtigten an die 
Gemeindeversammlung. Es geht heute also nicht um die inhaltliche Behandlung des trak-
tandierten Antrages, sondern um Diskussion und Festlegung des Weiteren formalen, ins-
besondere zeitlichen Vorgehens. 
 
Erwägungen des Gemeinderates 
An der Gemeindeversammlung vom 1. Juni 2012 haben Peter Schadegg, Netstal, Hanspe-
ter Spälti, Netstal und Karl Mächler, Ennenda einen Antrag mit dem Titel "Grundsatzent-
scheide vors Volk" eingereicht. Konkret beantragen sie damit eine Änderung der Gemein-
deordnung der Gemeinde Glarus. Die normale zweijährige Behandlungsfrist dauert bis zur 
Frühlings-Gemeindeversammlung 2014, welche voraussichtlich am 30. Mai 2014 stattfin-
den wird. 
 
Der Gemeinderat beabsichtigt zu Beginn der neuen Legislatur eine erste grössere Teilrevi-
sion der geltenden Gemeindeordnung anzupacken. Die geltende Gemeindeordnung bildet 
grundsätzlich eine gute Basis für das Funktionieren der Gemeinde. Im Lichte der konkreten 
Erfahrungen seit dem Start der neuen Gemeinde und den Erfahrungen mit der Anwendung 
der Gemeindeordnung ergibt sich Korrekturbedarf. Auch die in den nächsten Jahren an-
stehende Revision des kantonalen Gemeindegesetzes wird in der einen oder anderen 
Form Auswirkungen auf die Gemeindeordnung der Gemeinde Glarus haben. Der Gemein-
derat plant, zu Beginn der neuen Legislatur eine Lagebeurteilung vorzunehmen, welche 
alle relevanten Entwicklungen berücksichtigt. Dazu gehört auch der Antrag dreier Bürger 
zum Thema "Grundsatzentscheide vors Volk". Die neue Legislatur startet Mitte 2014. Die 
erwähnte Teilrevision der Gemeindeordnung kann also frühestens der Herbst-
Gemeindeversammlung 2014 vorgelegt werden. Damit würde die Bearbeitungsfrist für den 
vorliegenden Antrag überschritten. Deshalb hat der Gemeinderat in Aussicht genommen, 
der Gemeindeversammlung frühzeitig, und nicht erst bei Ablauf der zweijährigen Frist, zu 
beantragen, die inhaltliche Behandlung des vorliegenden Antrages bis zur Revision des 
kantonalen Gemeindegesetzes zu verschieben. Dannzumal werden die Grundlagen für 
eine Teilrevision der Gemeindeordnung vorhanden sein, womit die Gemeindeordnung als 
Ganzes betrachtet und die Gefahr eines Flickwerkes vermieden werden kann. 
 
Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 
Gestützt auf die voran stehenden Erläuterungen und Ausführungen beantragt der Gemein-
derat der Gemeindeversammlung folgendem Antrag zuzustimmen: 
 
1. Der Antrag dreier Bürger zum Thema "Grundsatzentscheide vors Volk" wird solange 

verschoben bis das kantonale Gemeindegesetz revidiert worden ist. 
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Das Wort wird verlangt.  
 
Antragsteller Karl Mächler, BDP, Ennenda 
Im Namen der Antragsteller Peter Schadegg, Hanspeter Spälti und dem Sprechenden bit-
tet Karl Mächler die Stimmberechtigten den Antrag Grundsatzentscheide vors Volk nicht 
wie vom Gemeinderat beantragt zu verschieben und zu zuwarten bis in drei, vier oder gar 
fünf Jahren darüber abgestimmt werden kann. Die Antragsteller beantragen, es sei der von 
ihnen gestellte Antrag nicht zu verschieben, sondern an der kommenden Gemeindever-
sammlung vom 29. November 2013 zur Abstimmung zu bringen. Die Gemeindeordnung 
soll dann gegebenenfalls unverzüglich nachgeführt werden.  
Der Sprechende fügt folgende Vorbemerkungen zur Erinnerung an: 
Erstens hat der Gemeinderat gemäss heute gültiger Gemeindeordnung eine Finanzkompe-
tenz von 1 Mio. Franken für den Verkauf von Liegenschaften. Zweitens hat Peter Scha-
degg, Netstal, an der Gemeindeversammlung vom 1. Juni 2012 den vorliegenden Antrag 
gestellt und ausführlich begründet. Zudem wurde der Antrag in schriftlicher Form dem Ge-
meinderat abgegeben. Der Sprechende verzichtet deshalb darauf den Antrag inklusive 
Begründung nochmals zu erläutern. Die wichtigsten Punkte werden anschliessend anhand 
von drei Beispielen erläutert.  
Nicht zufriedenstellend ist, dass der Wortlaut der von den Antragstellern beantragten Ände-
rungen im Artikel 6 und 11 im Memorial der heutigen Gemeindeversammlung nicht nachge-
lesen werden können. Weil nicht alle notwendigen Informationen zur Verfügung stehen, 
kann heute nicht inhaltlich über den Antrag abgestimmt werden. Ob diese Informationen 
bewusst oder aus einem anderen Grund fehlen, möchte der Antragsteller offen lassen. 
Weithergeholt ist zudem die Aussage, dass die Gemeindeordnung zu einem Flickwerk 
würde, würde man die Anpassungen vorgängig vornehmen. Dies dürfte so nicht stimmen, 
denn es würden lediglich zwei zusätzliche Sätze eingefügt.  
"Es stellt sich nun die Frage, weshalb eine Verschiebung um Jahre verhindert werden soll? 
Ausgehend vom ersten Satz in Artikel 6 der Gemeindeordnung, der wie folgt lautet: "Bei 
Grundsatzfragen ist die Bevölkerung miteinzubeziehen" - will ich Ihnen anhand von drei 
Beispielen aufzeigen, dass es eben wichtig ist, die Gemeindeordnung schnellstmöglich zu 
ändern.  
Beispiel 1 - Gemeinde oder Stadt Glarus 
Vor einem Jahr haben die Stimmberechtigten darüber entschieden, ob die Gemeinde Gla-
rus weiterhin als Gemeinde oder neu als Stadt auftreten soll. Gemeindepräsident Christian 
Marti erwähnte dabei, dass der Gemeinderat diese Frage freiwillig den Stimmberechtigten 
zur Beschlussfassung vorlegte. Mit anderen Worten - der Gemeinderat hätte auch selbst 
darüber bestimmen können.  
 
Beispiel 2 - Verkauf Restaurant Rütihof 
Das Restaurant Rütihof wurde im Laufe des letzten Jahres verkauft. Zu diesem Geschäft 
konnten Stimmberechtigte weder Stellung nehmen noch mitbestimmen.  
Vergleichen wir nun die beiden Geschäfte miteinander. Bei der Frage, ob wir zukünftig als 
Gemeinde oder als Stadt daher kommen, konnten die Stimmberechtigten mitbestimmen. 
Das Ergebnis ist kein endgültiger Entscheid - wer will, dass wir uns als Stadt bezeichnen 
sollten, kann morgen schon einen Antrag schreiben und wir entscheiden wieder darüber 
und selbst wenn die Versammlung erneut nein sagen sollte, die Möglichkeit, irgendwann 
aus der Gemeinde Glarus die Stadt Glarus zu machen, bleibt erhalten. Änderungen sind 
immer wieder möglich, es ist also kein endgültiger Entscheid.  
Anders beim Rütihof. Der Rütihof ist verkauft und jetzt in Privatbesitz. Wir konnten dazu - 
wie schon gesagt - nicht Stellung nehmen. Der Entscheid hingegen ist endgültig. Es liegt 
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nicht mehr in unseren Händen, was mit diesem Restaurant in Zukunft geschieht - auch 
nicht, ob es längerfristig ein Restaurant bleibt. 
Wenn der Gemeinderat an seiner Strategie - gewisse Restaurants zu verkaufen - festhält 
und wir nicht durch eine Änderung der Gemeindeordnung das Recht zur Mitenscheidung 
erhalten, kann er weiterhin Restaurants in eigener Kompetenz verkaufen.  
Wir sagen nicht, es dürfen keine Restaurants verkauft werden. Wir sind aber klar der Mei-
nung, dass solche, endgültige Entscheide in die Kompetenz der Gemeindeversammlung 
gehören.  
Folgendes zum Verkauf von Alpen. In der Jahresplanung des Gemeinderates kann unter 
möglichen Gemeindeversammlungsgeschäften 2013 nachgelesen werden: Eventueller 
Verkauf von Alpen mit einer Verkaufssumme grösser (>) einer Million. Da stellt sich unwei-
gerlich die Frage: Was für ein Vorgehen ist denn mit denjenigen Alpen geplant, deren Ver-
kaufssummen unter einer Million liegen? Sollen solche Alpen - gleich wie der Rütihof - 
durch den Gemeinderat in eigener Kompetenz verkauft werden?  
"Sicher nicht", wird nach mir ein Vertreter des Gemeinderates mit sehr grosser Wahr-
scheinlichkeit sagen. Nur, Fakt ist - und wir halten uns an Fakten - die heute gültige Ge-
meindeordnung lässt dies zu. Der Gemeinderat kann Alpen mit einem Verkaufspreis bis zu 
einer Million in eigener Kompetenz verkaufen. Uns Antragsteller geht dies zu weit, wir wol-
len klare Verhältnisse schaffen und die Gemeindeordnung deshalb schnellstmöglich an-
passen. 
Bleiben wir noch bei den Alpen. Wenn eine Alp verkauft wird, dann werden eben nicht nur 
einige Dutzend Hektaren Land und ein paar Alpgebäude verkauft. Ein solcher Verkauf hat 
noch weitere Auswirkungen. Ich beschränke mich auf einige Stichworte: - Erschliessung - 
Naturgefahren - Schutzfunktionen - Erholungs- und Tourismusgebiet (Beispiel Aeugsten) - 
und es gibt sicher noch weitere. Ein Punkt ist mir aber noch wichtig, nämlich das Recht zur 
Nutzung des Wassers, das auf einer Alp fliesst. Dieses Recht liegt im Normalfall beim Ei-
gentümer. Was ein Recht auf Nutzung von Wasser für kommende Generationen einmal 
bedeuten könnte, können wir heute wohl kaum in vollem Umfange abschätzen.  
Anhand dieser Ausführungen müsste erkennbar sein, dass es gelegentlich Entscheide zu 
fällen gilt, bei denen die Finanzfrage - respektive die Finanzkompetenz der Behörde - defi-
nitiv nicht das alleinige und massgebende Kriterium sein kann.  
Ob wir Stimmberechtigte an einem Entscheid mitwirken - vor allem aber mitbestimmen 
können - darf keinesfalls nur von der Finanzlimite gemäss Gemeindeordnung abhängig 
sein. Weitere Kriterien sind mit zu berücksichtigen wie zum Beispiel die Frage:  
-  Ist die gesamte oder sind Teile der Bevölkerung (z.B. ein Ortsteil) betroffen? 
-  Kann - und wenn ja, unter welche Voraussetzungen - ein Entscheid wieder aufge-

hoben werden? (Denken Sie an den Verkauf von Restaurants, Alpen, etc.) 
- Was für Auswirkungen sind für kommende Generationen zu erwarten?  
- Sind immaterielle Werte betroffen, gehen sie möglicherweise verloren? 
 
Hinweis: Diese Auflistung ist nicht abschliessend - sie kann es auch nicht sein, denn wer 
weiss schon, was zukünftig an Grundsatzfragen auf uns zukommt.  
 
Sehr verehrte Damen und Herren - ich bitte Sie nochmals, den Verschiebungsantrag des 
Gemeinderates abzulehnen, damit der Weg frei wird, die Gemeindeordnung schnellstmög-
lich gemäss unserem Antrag anzupassen. Besten Dank." 
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Der Vorsitzende nimmt aus Sicht des Gemeinderates Stellung und weist darauf hin, dass 
es an der heutigen Gemeindeversammlung darum geht, das weitere Verfahren in zeitlicher 
Art und Weise zu klären. Es stellt sich die Frage, wann die Gemeindeversammlung inhalt-
lich über den vorliegenden Antrag dreier Bürger entscheiden möchte. Bis spätestens in 
einem Jahr, das heisst innerhalb der vom Gemeindegesetz vorgesehenen zweijährigen 
Behandlungsfrist oder im Rahmen einer Teilrevision der Gemeindeordnung, mit der der 
Gemeinderat der Gemeindeversammlung nach den ersten Erfahrungen eine Gesamtsicht 
ermöglichen kann.  
An der heutigen Gemeindeversammlung ist auf keine Art und Weise eine inhaltliche Ent-
scheidung möglich, da hierzu, wie von Karl Mächler vorhin erwähnt, die entsprechenden 
Unterlagen und Meinung zum Inhalt des Antrages fehlen.  
Anträge zum Inhalt des eingegangenen Gemeindeversammlungsantrages können gestützt 
auf Art. 51 des Gemeindegesetzes am heutigen Abend nicht zur Abstimmung gebracht 
werden.  
Vorhin wurde angedeutet, dass das Vertrauen in den Gemeinderat nicht ganz vorhanden 
ist oder es kam der Eindruck auf, dass der Gemeinderat sich nicht fair verhält. Der Ge-
meindepräsident möchte diese Unterstellungen in aller Deutlichkeit vom Gemeinderat wei-
sen, da sich der Gemeinderat auch in dieser Frage sehr fair und transparent verhält. Es 
wäre für den Gemeinderat einfach gewesen, den Antrag in einem Jahr zur Fristerstreckung 
vorzulegen und nach Ablauf der zweijährigen Behandlungsfrist das zu kommunizieren, was 
heute kommuniziert wurde.  
Weil sich aber der Gemeinderat die Meinung bereits gemacht hat und weiss, wie der An-
trag in eine gesamthafte Entwicklung einer kommenden Revision der Gemeindeordnung 
eingebettet werden soll, wird dies auch schon heute den drei Antragstellern und den 
Stimmbürgern kommuniziert. Fair, respektvoll und transparent. Der Antrag ist ein wichtiger 
Input, welcher der Gemeinderat im Zusammenhang von anderen Änderungswünschen und 
notwendigen Änderungen stellen möchte. Der Gemeinderat möchte sich selbst und auch 
die Stimmberechtigten vor Schnellschüssen bewahren und neue Stolpersteine zu legen, 
weil isolierte Betrachtungen angestellt werden.  
Es trifft nicht zu, dass bei einem Verkauf eines Restaurants definitive Entscheide gefällt 
werden. Der Gemeinderat hat Vorkehrungen getroffen, dies sowohl in der Nutzungspla-
nung wie auch über den Verkaufsvertrag. Das Restaurant Rütihof kann, bei einem allfälli-
gen Verzicht auf einen Gastrobetrieb durch den heutigen Eigentümer, von der Gemeinde 
zurückgekauft werden. In einem solchen Fall kann neu darüber entschieden werden. Die 
Vorkehrungen wurden getroffen.  
Es trifft auch nicht zu, dass es im vorliegenden Fall um geringfügige Anpassungen ginge. 
Es geht ganz klar um die Kompetenzen zwischen Gemeinderat und Gemeindeversamm-
lung, also zentrale Punkte der Gemeindeordnung.  
Abschliessend ist es auch eine Frage des Vertrauens. Der Gemeinderat stärkt seit er im 
Amt ist aus seiner Sicht das Vertrauen durch eine transparente und kontinuierliche Infor-
mation unter Einbezug von Interessierten und Beteiligten bei verschiedenen Themen. So 
zum Beispiel bei der Ortsplanung, bei der Vereinsunterstützung oder beim Sportanlagen-
konzept.  
Der Vorsitzende bittet die Stimmberechtigte Vertrauen in den Gemeinderat zu haben, dass 
er den Weg bezüglich formaler Abhandlung richtig vorgibt. Auch bezüglich des Verkaufs 
von Alpen wird sich der Gemeinderat Überlegungen anstellen und nicht voreilig Alpen und 
Restaurants verkaufen, nur um zu schnellem Geld zu kommen. Die Erfahrungen der letz-
ten Monate haben im Übrigen gezeigt, dass es sehr schwer ist, Gemeindeliegenschaften 
zu verkaufen.  
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Der Vorsitzende bittet die Gemeindeversammlung um Zustimmung zum Verschiebungsan-
trag des Gemeinderates und um Ablehnung des gestellten Antrages Behandlung innerhalb 
der gesetzlichen Frist. 
Sofern die Stimmberechtigten dem Verschiebungsantrag des Gemeinderates folgen, wird 
der Gemeinderat der Versammlung eine gesamthafte Anpassung der Gemeindeordnung 
inkl. vorliegenden Antrags unterbreiten. Entscheiden sich die Stimmberechtigten gegen 
eine Verschiebung des Antrages, dann wird der Gemeinderat den Antrag bis spätestens 
nächsten Mai vorlegen. Die zweijährige Behandlungsfrist darf der Gemeinderat von Geset-
zes wegen nutzen.  
 
Der Vorsitzende nimmt die Abstimmung vor. Der gemeinderätliche Antrag wird vorwegge-
nommen. 
 

Die Gemeindeversammlung lehnt den Verschiebungsantrag ab und der Gemeinderat wird 
bis spätestens Frühling 2014 der Gemeindeversammlung somit Bericht und Antrag stellen.  
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Traktandum 8 

 

Antrag des Gemeinderates auf Gewährung eines Bruttokredites von 
CHF 560'000.-- für die Erneuerung der Werkleitungen im Strassenab-
schnitt Klausen in Netstal 
 
Der Vorsitzende verweist bei diesem Geschäft auf die Ausführungen auf den Seiten 53 bis 
55 in den Versammlungsunterlagen. Gestützt auf Art. 11 Abs. 1 lit. f der Gemeindeordnung 
liegen Verpflichtungskredite über CHF 250'000.- im Zuständigkeitsbereich der Stimmbe-
rechtigten an der Gemeindeversammlung. 
 
Mit dem vorliegenden Verpflichtungskredit wird im Ortsteil Netstal auf der Grundlage des 
generellen Entwässerungsplans (GEP) ein Teil der ursprünglichen Kanalisation erneuert. In 
Zusammenarbeit mit den tb.glarus und der Swisscom werden gleichzeitig weitere Werklei-
tungen sowie der Strassenbelag saniert. Die Kanalisationserneuerung wird sich in den 
nächsten zwei Jahren in den Netstaler Quartieren Hinterbühl, Casinoweg und Altigerweg 
fortsetzen, so dass dieses Gebiet wieder auf Generationen hinaus saniert ist. 
 
Erwägungen des Gemeinderates 
Der Gemeinderat legt trotz den aktuellen Sparbemühungen grossen Wert auf die kontinu-
ierliche Erneuerung der Basisinfrastruktur in unserer Gemeinde. Mit dem vorliegenden In-
vestitionsprojekt kann ein wichtiger Beitrag dazu geleistet werden. Die Investition wird aus 
der entsprechenden Spezialfinanzierung, welche durch Gebühren und nicht durch allge-
meine Steuermittel geäufnet wird, finanziert. Um das vorliegende Investitionsprojekt nach 
der heutigen Gemeindeversammlung zeitnah umsetzen zu können, hat der Gemeinderat 
die notwendigen Arbeiten unter Vorbehalt der heutigen Beschlüsse bereits vergeben. Die 
Entscheidkompetenz der Stimmberechtigten bleibt durch diese Beschlüsse des Gemeinde-
rates aber natürlich vollumfänglich gewahrt. Vielmehr zeigt die Arbeitsvergabe, dass der 
Kreditrahmen für diese Investition bestens ausreichen wird. 
 
Antrag des Gemeinderates und der Geschäftsprüfungskommission an die Gemein-
deversammlung 
 
Gestützt auf die voranstehenden Erläuterungen und Ausführungen beantragt der Gemein-
derat der Gemeindeversammlung folgendem Antrag zuzustimmen: 
 

Die Gemeindeversammlung gewährt für die Kanalisations- und Strassenerneuerung im 
Strassenabschnitt Klausen, Netstal, einen Bruttokreditrahmen von insgesamt CHF 
560'000.-. 

 
Das Wort wird nicht verlangt.  
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Der Vorsitzende nimmt die Abstimmung vor.  
 

Die Gemeindeversammlung gewährt für die Kanalisations- und Strassenerneuerung im 
Strassenabschnitt Klausen, Netstal einen Bruttokreditrahmen von insgesamt CHF 
560'000.-. 
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Traktandum 9 

 
Antrag des Gemeinderates auf Genehmigung eines Zusatzkredites von 
CHF 2'350'000.-- für die Anpassungen am Hochwasserschutzprojekt 
Oberdorfbach und Zuflüsse in Glarus 
 
Der Vorsitzende verweist bei diesem Geschäft auf die Ausführungen auf den Seiten 56 bis 
59 in den Versammlungsunterlagen. Gestützt auf Art. 11 Abs. 1 lit. g der Gemeindeord-
nung liegen Zusatzkredite zu Verpflichtungskredite, die 10% der Kreditsumme oder CHF 
250'000.- übersteigen, im Zuständigkeitsbereich der Stimmberechtigten an der Gemeinde-
versammlung. 
 
Mit der heutigen Beschlussfassung geht es darum, die Voraussetzungen zu schaffen, um 
das Jahrhundertprojekt Oberdorfbach und Zuflüsse fertig stellen zu können. Durch die Fer-
tigstellung dieses Projekts wird der Siedlungsraum des Ortsteiles Glarus wirksam gegen 
Hochwassergefahren geschützt. 
 
Rückblick und Zusammenfassung 
Die Bauarbeiten für den Hochwasserschutz Oberdorfbach und Zuflüsse sind zu zirka 85% 
ausgeführt, sodass eine genaue Endkostenprognose möglich ist. Infolge verschiedener 
unvorhergesehener Projektanpassungen ist mit Mehrkosten von CHF 2.35 Mio. bzw. ca. + 
38 % gegenüber dem durch die Gemeindeversammlung am 29.Mai 2009 genehmigten 
Kredit von 6.25 Mio. CHF zu rechnen. Der Gemeinderat erliess nach der Kenntnisnahme 
der Projektanpassungen einen Bau- und Zahlungsstopp und verlangte detaillierte Daten 
und Mehrkosten-Begründungen. Diese liegen nun vor, sodass die Gemeindeversammlung 
darüber beschliessen kann, bevor die Hauptarbeiten fortgesetzt werden. Die zurückgestell-
ten Zahlungen und die dringend notwendigen Ansaat-Arbeiten, welche sich im Rahmen 
des bereits bewilligten Kredites bewegen, hat der Gemeinderat im April 2013 freigegeben, 
um Folgekosten zu vermeiden. 
 
Überblick Mehrkosten 
Die entstandenen Mehrkosten sind sog. Ohnehin-Kosten. Das heisst, dass diese Kosten 
unverzichtbar sind, um das Projekt wie geplant zu realisieren. Die Mehrkosten sind insbe-
sondere kein Resultat nachträglicher Zusatzwünsche. 
 
Mehrkosten sind aus folgenden Gründen entstanden: 
� umfangreichere Altlasten: erwartet wurden aufgrund der Sondierbohrungen rund 

1'400 bis 2'000 m3 Altlasten des alten Spitals. Insgesamt mussten effektiv total 7‘450 m3 
Altlasten gemäss den gesetzlichen Vorschriften ausgegraben und separat in der Depo-
nie Ardega im Gäsi entsorgt worden, was Mehrkosten von CHF 610'000.- ergab. 

� teilweise ungeeignetes Dammbaumaterial: Für die Kostenberechnung wurden ge-
mäss den durchgeführten Sondierbohrungen sicherheitshalber ca. 20% ungeeignetes 
Material berücksichtigt. Bei Projektausführung zeigte sich, dass deutlich mehr Aushub-
material mit viel Steinen, felsigen Partien und siltig-tonigem Material zum Vorschein 
kam. Dieses Material von ca. 45‘000 m3 konnte für den Dammbau nicht verwendet 
werden und musste auf einen zusätzlich geschaffenen Zwischendeponieplatz oberhalb 
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des Beckens transportiert und später wieder ins Becken zurück gebracht werden, was 
zu Mehrkosten von CHF 1‘210‘000 geführt hat. 

� Anpassung Ablenkdamm Wuestrunse: Die Geländebeschaffenheit in diesem Teil 
der Baustelle entsprach nicht den Erwartungen, welche aufgrund der vorhanden Geo-
Informationen und Ortskenntnissen gebildet wurden. Die notwendigen Arbeiten waren 
entsprechend intensiver, was zu Mehrkosten von CHF 430‘000.- geführt hat. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen und Angaben zur Finanzierung 
Prognostizierte Endbaukosten CHF 8‘600‘000 
Kredit 2009 (genehmigt GV Glarus vom 29.Mai 
2009) 

CHF 6‘250‘000 

Prognostizierte Mehrkosten  
(+ 38%): Zusatzkredit 

CHF 2‘350‘000 

Kantons- und Bundesbeitrag an die Mehrkosten 
65 % 
(Kanton 30%, Bund 35%) CHF 1‘500‘000 
Mehrkosten-Anteil Gemeinde CHF    850‘000 
 
Zusammen mit weiteren kleineren Mehrkosten entstand ein Total an Mehrkosten von brutto 
CHF 2,35 Mio. Davon hat die Gemeinde 35% oder netto CHF 850'000.- zu tragen. Um die 
Kantons- und Bundessubventionen von 65% auszulösen, muss das Bauwerk beendet und 
abgenommen sein. Aufgrund der durchgeführten Abklärungen geht der Gemeinderat da-
von aus, dass der Bund und der Kanton die Mehrkosten subventionieren. 
 
Verzichtsplanung Investitionsrechnung 2013 
Wenn auch die vorliegenden Projektanpassungen sachlich gut begründet und notwendig 
sind, so sind sie finanzpolitisch unschön und für alle Beteiligten unangenehm. 
 
Der Gemeinderat verlangte deshalb von der Geschäftsleitung Einsparungen in der Investi-
tionsrechnung 2013 zur Kompensation der aufgrund der Projektanpassungen entstehen-
den Mehrkosten. 
 
Die Geschäftsleitung hat folgende Verzichtsplanung in der Investitionsrechnung 2013 vor-
genommen: 
 
� Erschliessung Insel Netstal, Bauausführung später 
� HWS Mühlefuhr, Beitragszahlung Gemeinde später, frühestens 2014 
� Umbau Werkhof, Bauausführung später, frühestens 2014 
Die gesamte Summe dieser Verzichte für das Jahr 2013 betragen rund CHF 700'000. 
 
Mitverantwortung nicht Schuld 
Die notwendigen Projektanpassungen und die dadurch verursachten Mehrkosten sind auch 
für den Gemeinderat unangenehm. Der Gemeinderat übernimmt Führungsverantwortung, 
indem er mit dem heutigen Antrag sicherstellt, dass die Stimmberechtigten so rasch wie 
möglich, und nicht wie sonst häufig üblich erst nach Abschluss des gesamten Projekts, 
über die entstandene Mehrkosten informiert werden. Durch die heutige Beschlussfassung 
will der Gemeinderat ermöglichen, das wichtige und sinnvolle Projekt abzuschliessen. 
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Der Gemeinderat steht zu seiner Verantwortung. So hat er die Verwaltung unter anderem 
beauftragt, die Abläufe des Bauherren-Controllings zu überprüfen. Der Gemeinderat nimmt 
auch die beteiligten Partner in ihre jeweilige Mitverantwortung. Dabei kann erfreulicherwei-
se festgestellt werden, dass verschiedene Partner bereit sind, nicht nur mündlich Mitver-
antwortung für die notwendigen Projektanpassungen zu übernehmen, sondern dies auch 
durch entsprechende finanzielle Eingeständnisse resp. Entgegenkommen dokumentieren. 
Neben der durch Bund und Kanton in Aussicht gestellten Subventionierung der gesamten 
Projektkosten, laufen mit mehreren Partnern weitere Verhandlungen, welche voraussicht-
lich zu weiteren finanziellen Beiträgen an die Mehrkosten führen werden. Die Verhandlun-
gen dazu sind noch nicht abgeschlossen und es wird in einer nächsten Gemeindever-
sammlung über die Resultate berichtet. Auf diese Weise ist der Gemeinderat an Mitver-
antwortung und Kostenbegrenzung und nicht an Schuld interessiert. 
 
 
Antrag des Gemeinderates und der Geschäftsprüfungskommission an die Gemein-
deversammlung 
Gestützt auf die voran stehenden Erläuterungen und Ausführungen beantragt der Gemein-
derat der Gemeindeversammlung folgendem Antrag zuzustimmen: 
 

Die Gemeindeversammlung genehmigt einen Zusatzkredit von CHF 2'350'000 für die 
Anpassungen am Hochwasserschutzprojekt Oberdorfbach und Zuflüsse in Glarus und 
stockt damit den bereits bewilligten Kredit von CHF 6,25 Mio. auf CHF 8,60 Mio. auf.  

 
Auch die Geschäftsprüfungskommission beantragt Genehmigung des vorliegenden Zu-
satzkredites. Sie stellt gleichzeitig in Aussicht, die Endabrechnung einer vertieften Kontrolle 
unterziehen zu wollen und drückt die an Gemeinderat und Verwaltung gerichtete Erwartung 
aus, dass vergleichbare Projekte künftig noch sorgfältiger geplant und noch besser über-
wacht werden. Der Gemeinderat begrüsst diese Absichten und Aufträge der GPK und sieht 
in diesen Erläuterungen insbesondere eine vertrauensbildende Wirkung. 
 
Das Wort wird nicht verlangt.  
 
 

Die Gemeindeversammlung genehmigt stillschweigend einen Zusatzkredit von CHF 
2'350'000 für die Anpassungen am Hochwasserschutzprojekt Oberdorfbach und Zuflüsse 
in Glarus und stockt damit den bereits bewilligten Kredit von CHF 6,25 Mio auf CHF 8,60 
Mio auf. 
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Schlussworte und Dank 
 
Der Gemeindepräsident dankt allen Stimmbürgern herzlich für den lebendigen und kon-
struktiven Austausch und für das engagierte Politisieren. Allen, die in irgendeiner Form in 
die Vorbereitung und Organisation der heutigen Versammlung involviert waren, spricht der 
Vorsitzende den herzlichsten Dank aus.  
 
Morgen beginnt der Sommer! 
Mindestens symbolisch durch den Start des Projekts Sommer in der Stadt. Sommer in der 
Stadt ist der rote Faden durch alle Sommeraktivitäten in der Innenstadt von Glarus. Die 
gemeinsame Projektinitiative von Glarus Service und der Gemeinde Glarus zeigt, wie att-
raktiv Glarus ist und trägt dazu bei, noch mehr Leute nach Glarus bringen. Davon profitie-
ren auch Handel und Gewerbe. 
Ein herzliches Dankeschön geht an die Projektgruppe unter der Leitung von Kaspar Marti, 
Präsident Glarus Service. Der Gemeindepräsident dankt allen Vereinen und Privaten, die 
die Chancen von Sommer in der Stadt sehen und sich engagieren. 
Im Rahmen der Aktion "Glarus isst gut" wird der Sommer in der Stadt morgen ab 11.00 Uhr 
eingeläutet. Es sind alle herzlich willkommen. 
 
Abschliessend ist es dem Vorsitzenden sicher auch im Namen der Stimmberechtigten ein 
grosses Anliegen, der Geschäftsleitung und allen 300 Mitarbeitenden der Gemeinde den 
herzlichsten Dank für das grosse Engagement in der täglichen Arbeit auszusprechen. In-
novation, ein hohes Dienstleistungsverständnis, Transparenz und Verlässlichkeit sind Wer-
te, denen die Mitarbeitenden in ihrer Arbeit verpflichtet sind.  
 
Fahrdienst 
Personen, welche den Rücktransport nach Glarus, Riedern oder Netstal beanspruchen 
wollen, besammeln sich bitte im Foyer im Erdgeschoss des Gesellschaftshauses. 
 
Die Polizeistunde ist im ganzen Gemeindegebiet auf 03.00 Uhr festgelegt. 
 
Im Namen des Gemeinderates und der Geschäftsleitung der Gemeinde Glarus wünscht 
der Gemeindepräsident sämtlichen Anwesenden und ihren Familien schöne Sommererleb-
nisse und erholsame Ferientage. Er bedankt sich für das Erscheinen und erklärt die Ge-
meindeversammlung 1/2013 der Gemeinde Glarus als geschlossen.  
 
 
Gemeindeversammlungsende:  21:45 Uhr 

Glarus, 31. Mai 2013  

Der Vorsitzende Die Protokollführer/in 

  

Christian Marti Claudia Wild 

 


